
Anlage zur Klage gegen Goodlife Festival GmbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbraucher:innen im Internet unter 

https://www.meltfestvial.de im Zusammenhang mit der Rückerstattung von auf einen 

Bezahlchip für das „Melt Festival“ vom 11.-13.07.2024 aufgeladenen und nach dem Festival 

auf dem Bezahlchip noch vorhandenem Restguthaben wie in Anlage K 1 abgebildet zu 

formulieren: 

 

a)  

„Du hast bis zum 16.08.2024 Zeit, Dein Geld zurückzufordern.“,  

 

wenn bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Verjährung der Rückforderungsansprüche 

der Verbraucher.innen eingetreten ist; 

 

b)  

„Für einige Transaktionen wird eine geringe Gebühr erhoben. Diese Gebühr deckt die 

Kosten für das Personal, die Transaktionsge-bühren, den Helpdesk, den Online-

Support und die Logistik.“ 



 

Anlage K1


